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(54) Präsentations-Polstermöbel mit wechselbarer Lehne

(57) Bei einem Polstermöbel (1), mit einer Sockelflä-
che (3), einer gepolsterten Sitzfläche (5), wobei die Sok-
kelfläche (3) größer ist als die Sitzfläche (5), und mit einer
Lehne (9), wobei die Lehne (9) sowie die Sitzfläche (5)

auf der Sockelfläche (3) angeordnet sind, schlägt die Er-
findung vor, dass die Lehne (9) und das übrige Polster-
möbel (1) zusammenwirkende Befestigungsmittel (7a,
7b) aufweisen, mittels welcher die Lehne (9) lösbar an
dem übrigen Polstermöbel (1) festgelegt ist.



EP 2 308 350 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Polstermöbel nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Bei gattungsfremden Polstermöbeln reichen
die seitlichen Armlehnen neben der Sitzfläche bis zum
Boden und bilden gleichzeitig die Füße des Polstermö-
bels, mit denen das Polstermöbel auf dem Untergrund
aufsteht.
[0003] Bei gattungsgemäßen Polstermöbeln hinge-
gen ist eine Sockelfläche vorgesehen, die entweder di-
rekt auf dem Untergrund aufsteht, oder an welcher die
Füße des Polstermöbels angeordnet sind, die dann ih-
rerseits auf dem Untergrund aufstehen. Jedenfalls ist bei
gattungsgemäßen Polstermöbeln vorgesehen, dass so-
wohl die Sitzfläche als auch eine Lehne, beispielsweise
eine Armlehne, auf der Sockelfläche angeordnet sind.
[0004] Für die Kunden sind üblicherweise mehrere un-
terschiedliche Ausgestaltungen der Polstermöbel ver-
fügbar. Beispielsweise können dies bei ansonsten glei-
chem Grundaufbau des Polstermöbels Varianten sein,
die sich hinsichtlich der Lehnen-Ausgestaltung unter-
scheiden. So ist es beispielsweise bekannt, Armlehnen
mit einer geradlinig oder schräg oder kurvig verlaufenden
Oberseite zur Wahl zu stellen. Oder es können Armleh-
nen zur Wahl stehen, die einen klappbaren Abschnitt auf-
weisen, um wahlweise auch als Kopfstütze zu dienen,
wenn beispielsweise das Polstermöbel entsprechend
breit ausgestaltet ist, so dass es eine längs auf dem Pol-
stermöbel liegende Person aufnehmen kann, wie dies
beispielsweise bei Sofas der Fall ist.
[0005] Problematisch ist der erhebliche Platzbedarf in
den Ausstellungs- bzw. Präsentationsräumen, in denen
die unterschiedlichen Varianten des Polstermöbels der
Kundschaft vorgeführt werden sollen. Dabei ist es wün-
schenswert, die unterschiedlichen Gestaltungen der
Armlehnen nicht nur anhand eines Möbelkatalogs de-
monstrieren zu können, sondern tatsächlich durch prak-
tische Benutzung im Verkaufsraum für den Kunden er-
fahrbar zu machen. Die Eignung unterschiedlicher Arm-
lehnengestaltungen für den jeweiligen Kunden hängt
nämlich beispielsweise nicht nur vom individuellen äs-
thetischen Geschmack des Kunden ab, sondern bei-
spielsweise auch von der Körpergröße oder dem Ge-
wicht des Kunden - und dementsprechend der Einsink-
tiefe in die Sitzfläche - so dass die optimale Konfiguration
des Polstermöbels nur durch das praktische Ausprobie-
ren der unterschiedlichen Varianten möglich ist.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
gattungsgemäßes Polstermöbel dahingehend zu ver-
bessern, dass dieses auf möglichst wirtschaftliche Weise
eine Auswahl unter den unterschiedlichen Gestaltungs-
varianten des Polstermöbels ermöglicht.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Polstermöbel mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0008] Die Erfindung schlägt mit anderen Worten vor,
die unterschiedlich konfigurierbare Lehne als von dem
übrigen Polstermöbel separates Bauteil auszugestalten

und korrespondierende, also miteinander zusammenwir-
kende Befestigungsmittel einerseits an der Lehne und
andererseits am übrigen Polstermöbel vorzusehen, so
dass das Polstermöbel vervollständigt werden kann, in-
dem die Lehne lösbar an dem übrigen Polstermöbel fest-
gelegt wird.
[0009] Es ergibt sich also eine provisorische, nämlich
wieder lösbare, Montage der Lehne. Dadurch wird er-
möglicht, bei einem grundsätzlich stets gleichen Polster-
möbel, welches im Rahmen des vorliegenden Vor-
schlags als das "übrige Polstermöbel" bezeichnet wird,
unterschiedliche Lehnentypen zu montieren bzw. zu de-
montieren. So können die tatsächlichen Sitzverhältnisse
mehrerer unterschiedlicher Polstermöbel, nämlich mit
unterschiedlich ausgestalteten Lehnen, mit nur dem ge-
ringen Platzbedarf demonstriert werden, den ein einzi-
ges Polstermöbel erfordert, indem nämlich die entspre-
chend unterschiedlichen Lehnenvarianten nach Kun-
denwunsch montiert bzw. demontiert werden.
[0010] Ein vom Kunden ausgewähltes und später zum
Kunden geliefertes Möbel ist dann als Polstermöbel mit
fest montierter Lehne ausgestaltet, so dass die ge-
wünschte Stabilität des Polstermöbels für die praktische
Benutzung über lange Zeit sichergestellt ist. Das vor-
schlagsgemäße Polstermöbel mit auswechselbaren
Lehnen wird daher als "Präsentations-Polstermöbel" be-
zeichnet, da es insbesondere für die Verwendung in den
Präsentationsräumen des Möbelhandels vorgesehen ist
und nicht die spätere, tatsächlich an den Kunden ausge-
lieferte Ausgestaltung des Möbels darstellt.
[0011] Der Begriff der "Lehne" rührt von der Funktion
des entsprechenden Möbelteils her, einen Körperteil des
Benutzers abzustützen, so dass sich der Benutzer dem-
entsprechend an die Lehne anlehnen kann, beispiels-
weise an eine Armlehne oder ein Rückenlehne. Vor-
schlagsgemäß kann allerdings von dieser StützFunktion
abgewichen werden, indem die "Lehne" beispielsweise
als Barfach ausgestaltet ist, ein ausklappbares bzw. aus-
fahrbares TV-Gerät enthält oder dergleichen. Der vor-
schlagsgemäße Vorteil der für Demonstrationszwecke
schnell auswechselbaren Lehne bleibt dabei voll und
ganz erhalten: auch bei derartigen Lehnen, die nicht in
erster Linie als Körperstütze dienen, können auf einfache
und schnelle Weise unterschiedliche Ausgestaltungen
des Polstermöbels präsentiert und miteinander vergli-
chen werden, ohne dass der Platzbedarf all dieser un-
terschiedlichen Polstermöbel in dem Ausstellungsraum
besteht, sondern nur der Platzbedarf eines einzigen Pol-
stermöbels.
[0012] Da unterschiedlich ausgestaltete Lehnen aller-
dings das Sitzgefühl bzw. die Benutzbarkeit des Polster-
möbels stark beeinflussen können, kann auch vorgese-
hen sein, dem Kunden das Polstermöbel in der vor-
schlagsgemäßen Ausgestaltung anzubieten, also mit
auswechselbaren Lehnen, so dass auch der Kunde nach
einer gewissen Zeit im praktischen Gebrauch sein Pol-
stermöbel unterschiedlich konfigurieren und beispiels-
weise an geänderte Bedürfnisse anpassen kann. Nach-
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folgend wird jedoch als typischer Anwendungsfall be-
trachtet, dass das Präsentations-Polstermöbel in den
Verkaufsräumen des Möbelhandels benutzt wird und
dem Kunden später die von ihm ausgewählte Variante
des Polstermöbels, allerdings mit fest montierter Lehne,
ausgeliefert wird.
[0013] Die Befestigungsmittel, die zur lösbaren Befe-
stigung der Lehne vorgesehen sind, können grundsätz-
lich auf beliebige Weise ausgestaltet sein. Dem Sinn und
Zweck des vorliegenden Vorschlags entspricht es be-
sonders gut, wenn ein schneller, unkomplizierter Wech-
sel unterschiedlicher Lehnen ermöglicht und durch die
Befestigungsmittel nicht behindert wird. So können bei-
spielsweise Spanngurte verwendet werden, die rasch
gelockert oder gespannt werden können und die Lehne
am übrigen Polstermöbel provisorisch sichern.
[0014] Vorteilhaft kann vorgesehen sein, dass die Be-
festigungsmittel werkzeuglos betätigt werden können, so
dass im Verkaufsraum des Möbelhandels ein schneller
und unkomplizierter Wechsel der einzelnen Lehnen vor-
genommen werden kann. So kann beispielsweise vor-
teilhaft vorgesehen sein, die Befestigungsmittel als Häk-
chenverschluss auszugestalten. Derartige Verschlüsse
sind aus Kunststoff und neuerdings auch aus Metall her-
stellbar, so dass entsprechend hohe Haltekräfte sicher-
gestellt werden können, die beim Probesitzen auf dem
Präsentations-Polstermöbel die entsprechenden Bela-
stungen problemlos aufnehmen können, jedoch ande-
rerseits in kürzester Zeit die Demontage und erneute
Montage einer anderen Lehnenvariante ermöglichen.
[0015] Alternativ kann vorgesehen sein, das Polster-
möbel in Art einer so genannten Polsterklammer bzw.
eines so genannten Polsterhakens auszugestalten, wie
sie aus der Praxis im Möbelbau bekannt sind: Die Befe-
stigungsmittel umfassen dabei einerseits eine Aufnah-
metasche und andererseits, als komplementäres Ge-
genstück, eine Einsteckzunge, die in die Aufnahmeta-
sche eingesteckt werden kann. So kann je nach Ausrich-
tung der Aufnahmetasche und der Einsteckzunge die
Lehne beispielsweise von oben gesteckt und somit mon-
tiert werden, so dass bei Auflage auf der Lehne, also bei
einem Druck von oben, die Verbindung immer fester wird,
so dass ein unbeabsichtigtes Lösen der Lehne im Pro-
bebetrieb des Verkaufsraumes ausgeschlossen ist.
[0016] In ähnlicher Weise kann vorgesehen sein, die
Befestigungsmittel einerseits mit einer Aufnahmehülse
auszugestalten, die sich beispielsweise durch die Lehne
erstreckt und andererseits mit einem Einsteckstift, wel-
cher beispielsweise von der Sockelfläche des Polster-
möbels aus nach oben ragt, so dass auch in dieser Aus-
gestaltung eine von oben erfolgende Steckverbindung
der Lehne ermöglicht wird und andererseits eine pro-
blemlose Demontage der Lehne dadurch ermöglicht ist,
dass diese einfach nach oben von dem übrigen Polster-
möbel abgezogen wird. Bei allen drei oben genannten,
rein beispielhaften Ausgestaltungsmöglichkeiten der Be-
festigungsmittel ist vorgesehen, dass diese unsichtbar
sind, wenn die Lehne am übrigen Polstermöbel montiert

ist. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass sich für den
Kunden dieselbe Optik des provisorisch zusammenge-
fügten Präsentations-Polstermöbels ergibt, wie es auch
später das Polstermöbel aufweisen würde, welches dem
Kunden ausgeliefert wird und ggf. eine fest montierte un-
lösbare Lehne aufweist. Vorteilhaft kann die Lehne als
Armlehne ausgestaltet sein. Grundsätzlich ist es auch
denkbar, die Lehne als Rückenlehne des Polstermöbels
auszugestalten, beispielsweise um dem grundsätzlichen
gleichen Polstermöbel eine unterschiedliche optische Er-
scheinung zu verleihen. Insbesondere die unterschied-
liche Ausgestaltung von Armlehnen bewirkt eine sehr un-
terschiedliche Nutzbarkeit des Polstermöbels, beispiels-
weise durch die Armlehnenhöhe, den Verlauf der Ober-
kante der Armlehne oder dadurch, dass die Armlehne
Funktionselemente enthält, wie beispielsweise die klapp-
bare Kopfstütze, oder eine klappbare Abdeckung für ein
in der Armlehne angeordnetes Fach oder dergleichen,
so dass insbesondere eine Ausgestaltung der Lehne als
Armlehne vorteilhaft ist.
[0017] Im Unterschied zu beispielsweise zerlegbaren
und transportablen Polstermöbeln, die beispielsweise für
den Zusammenbau beim Kunden vorgesehen sind, ist
bei dem vorschlagsgemäß ausgestalten Polstermöbel
nicht nur vorgesehen, dass eine Lehne überhaupt de-
montierbar am Möbel vorgesehen ist, sondern dass ins-
besondere mehrere, unterschiedlich ausgestaltete Leh-
nen vorgesehen sind, denn das vorschlagsgemäß aus-
gestaltete Präsentationsmöbel ist ja nicht in erster Linie
für den Verkauf an einen Kunden gedacht, sondern als
Präsentations-Polstermöbel für die Verwendung in den
Ausstellungsräumen des Möbelhandels, so dass das
vorschlagsgemäße Präsentationsmöbel mehr Lehnen
aufweist als gleichzeitig am Polstermöbel montiert wer-
den können. Somit kann durch Demontage der einen
Lehne und Montage einer dazu unterschiedlichen Lehne
das grundsätzlich gleiche Polstermöbel zu einer Vielzahl
tatsächlich unterschiedlich ausgestalteter Polstermöbel
konfiguriert werden, so dass mit dem Platzbedarf nur ei-
nes Polstermöbels mehrere unterschiedliche Polstermö-
bel präsentiert werden können.
[0018] Ein Ausführungsbeispiel eines vorschlagsge-
mäßen Polstermöbels wird anhand der rein schemati-
schen Darstellungen nachfolgend näher erläutert. Dabei
zeigt

Fig. 1 ein Grundelement des Polsterelements, und
Fig. 2 drei unterschiedlich ausgestaltete Armlehnen,

von de- nen jeweils eine an dem Polstermöbel
von Fig. 1 mon- tierbar ist.

[0019] In Fig. 1 ist mit 1 ein Polstermöbel bezeichnet,
welches als Sofa ausgestaltet ist und nicht vollständig
ausgebildet ist. Das Polstermöbel 1 weist mehrere Füße
2 auf, mit denen es auf dem Untergrund aufsteht, wobei
die Füße 2 an einer Sockelfläche 3 angeordnet sind, an
der auch eine Rückenlehne 4 des Polstermöbels 1 be-
festigt ist. Auf der Sockelfläche 3 befindet sich zudem
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eine Sitzfläche 5 mit Rückenpolstern 6, wobei ersichtlich
ist, dass die Sitzfläche 5 schmaler ausgestaltet ist als die
Sockelfläche 3.
[0020] Weiterhin ist aus Fig. 1 ersichtlich, dass an der
Sitzfläche 5 Befestigungsmittel 7a vorgesehen sind, wo-
bei diese Befestigungsmittel 7a Einsteckzungen 8 auf-
weisen.
[0021] In Fig. 2 sind drei unterschiedlich ausgestaltete
Arten von Armlehnen 9 dargestellt, wobei die links dar-
gestellte Armlehne 9 eine schräg verlaufende Oberkante
aufweist, die rechts dargestellte Armlehne 9 eine gerad-
linig und horizontal verlaufende Oberkante und die mitt-
lere Armlehne 9 ein oberes Polster 10 aufweist.
[0022] Die größte Höhe sämtlicher drei Armlehnen 9
ist stets gleich, wobei durch den schrägen Verlauf der
Oberkante die links dargestellte Armlehne 9 unterschied-
liche nutzbare Abstützhöhen für den Benutzer bereitstellt
und die mittlere Armlehne 9 ein vergleichsweise niedri-
ges Grundelement 11 aufweist, an welchem das Polster
10 gelenkig befestigt ist, so dass das Polster 10 wahl-
weise als Armlehne, oder als Schulter- bzw. Kopfstütze
genutzt werden kann.
[0023] An der links dargestellten Armlehne 9 sind Be-
festigungsmittel 7b ersichtlich, die mit den Befestigungs-
mitteln 7a der Sitzfläche 5 zusammenwirken und Auf-
nahmetaschen 12 aufweisen. Gleichartige Befesti-
gungsmittel 7b weisen auch die beiden anderen Varian-
ten von Armlehnen 9 auf.
[0024] Die Befestigungsmittel 7a und 7b ermöglichen
es, werkzeuglos die jeweils gewünschte Armlehne 9 an
dem übrigen Polstermöbel zu befestigen, indem die Arm-
lehne 9 einfach auf die Sockelfläche 3 aufgesetzt wird
und dabei die Aufnahmetaschen 12 auf die Einsteckzun-
gen 8 gesteckt werden. Somit ist eine provisorische Be-
festigung der Armlehne 10 gegeben, die zum Probesit-
zen bzw. Probeliegen eine Probenutzung des Polster-
möbels 1 ermöglicht, wobei durch einfaches Abheben
und erneutes Aufstecken in kürzester Zeit die unter-
schiedlichen Varianten von Armlehnen 9 präsentiert bzw.
ausprobiert werden können. Diese provisorische Befe-
stigung der Armlehne 9 erfolgt dabei insofern unsichtbar,
als nach der provisorischen Montage die Befestigungs-
mittel 7a und 7b nicht erkennbar sind, so dass das so
komplettierte Polstermöbel 1 das gleiche Aussehen auf-
weist wie das später an den Kunden ausgelieferte Pol-
stermöbel, bei dem die Armlehne 9 seiner Wahl dann
fest montiert ist.

Patentansprüche

1. Polstermöbel,
mit einer Sockelfläche,
einer gepolsterten Sitzfläche,
wobei die Sockelfläche größer ist als die Sitzfläche,
und mit einer Lehne,
wobei die Lehne sowie die Sitzfläche auf der Sok-
kelfläche angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Lehne (9) und das übrige Polstermöbel (1)
zusammenwirkende Befestigungsmittel (7a, 7b) auf-
weisen, mittels welcher die Lehne lösbar an dem üb-
rigen Polstermöbel (1) festgelegt ist.

2. Polstermöbel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungsmittel (7a, 7b) werkzeuglos
betätigbar sind.

3. Polstermöbel nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungsmittel als Häkchenverschluss
ausgestaltet sind.

4. Polstermöbel nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungsmittel (7a, 7b) einerseits als
wenigstens eine Aufnahmetasche (12) ausgestaltet
sind, und andererseits als wenigstens eine Einsteck-
zunge (8), welche in die Aufnahmetasche (12) ein-
steckbar ist.

5. Polstermöbel nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungsmittel einerseits als wenig-
stens eine Aufnahmehülse ausgestaltet sind, und
andererseits als wenigstens ein Einsteckstift, welche
in die Aufnahmetasche einsteckbar ist.

6. Polstermöbel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Befestigungsmittel (7a, 7b) unsichtbar an-
geordnet sind, wenn die Lehne (9) am übrigen Pol-
stermöbel (1) montiert ist.

7. Polstermöbel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an der Sockelfläche (3) Füße (2) angeordnet
sind, mit denen das Polstermöbel (1) auf dem Un-
tergrund aufsteht.

8. Polstermöbel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lehne als Armlehne (9) ausgestaltet ist.

9. Bausatz für ein Polstermöbel nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere unterschiedlich ausgestaltete Lehnen
(9) vorgesehen sind,
wobei die Befestigungsmittel (7b) jeder dieser Leh-
nen (9) mit den Befestigungsmitteln (7a) an dem üb-
rigen Polstermöbel (1) zusammenwirkend ausge-
staltet ist, derart, dass wahlweise eine der mehreren
unterschiedlichen Lehnen (9) an dem übrigen Pol-
stermöbel (1) montierbar ist.
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